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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim möchte gemäß Beschluss vom 10.12.2013 
mithilfe ihres Teilflächennutzungsplanes "Windenergie", 3. Änderung, die Errichtung von 
Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde steuern. Nach Aufstellung eines Gesamt-
räumlichen Standortkonzeptes und der Abstimmung des Vorentwurfes des Flächennut-
zungsplanes wurde das frühzeitige Beteiligungsverfahren im Frühjahr 2014 durchgeführt. 
Nach Abwägung der eingegangenen Anregungen und Hinweise wurde der Entwurf des 
Flächennutzungsplanes vom Verbandsgemeinderat am 16.07.2014 beraten und beschlos-
sen. Daraufhin wurde vom 27.10.2014 bis einschließlich 26.11.2014 die Offenlage durch-
geführt. Dabei hatten die Öffentlichkeit als auch die Behörden und Träger sonstiger Belan-
ge die Gelegenheit, sich zum Entwurf des Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" 
3. Änderung zu äußern. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berück-
sichtigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Thüga Energienetze GmbH 
Bahnhofstraße 104 
67105 Schifferstadt 

16.10.2014 keine 

2.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

16.10.2014 Hinweise 

3.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinpfalz für wein- und gartenbauliche Be-
rufsbildung, Beratung, Forschung und Ent-
wicklung 
Landentwicklung/Ländliche Bodenordnung 
Konrad-Adenauer-Straße 35 
67433 Neustadt 

22.10.2014 keine 

4.  Forstamt Haardt 
Westring 6 
76829 Landau 

23.10.2014 keine 

5.  Bundesnetzagentur 
Fehrbelliner Platz 3 
10707 Berlin 

27.10.2014 Hinweise 

6.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Karl-Helffrich-Straße 22 
67433 Neustadt 

31.10.2014 keine 

7.  Landesbetrieb Mobilität Speyer 
Projektmanagement Neubau  
Dahn - Bad Bergzabern 
Pirmasenser Straße 17 
66994 Dahn 

29.10.2014 Hinweis 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien GmbH 
Region Mitte 
Camberger Straße 10 
60327 Frankfurt  

10.11.2014 keine 

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
NL Südwest 
PTI 11 
Pirmasenser Straße 65 
67655 Kaiserslautern 

06.11.2014 Hinweise 

10.  Landesbetrieb Mobilität Speyer 
St.-Guido-Straße 17 
67346 Speyer 

05.11.2014 Hinweise 

11.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Karl-Helfferich-Straße 2 
67433 Neustadt  

12.11.2014 Hinweis 

12.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

13.11.2014 Hinweise 

13.  Landesverband Rheinland-Pfalz des Deut-
schen Wanderverbandes 
Fröbelstraße 24 
67433 Neustadt 

20.11.2014 Hinweise 

14.  Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. 
Richard-Müller-Straße 11 
67823 Obermoschel 

24.11.2014 Hinweise 

15.  Kabel Deutschland Vertrieb und Service 
GmbH 
Region Rheinland-Pfalz/Saarland 
Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 

25.11.2014 keine 

16.  BUND-Ortsgruppe Herxheim 
Peter-Betz-Straße 28 
76863 Herxheim 

25.11.2014 Hinweise 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Thüga Energienetze GmbH, Schifferstadt 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen die 3. Änderung/Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
keine Einwände bestehen. Es wird noch einmal auf die Stellungnahme vom 25.04.2014 
hingewiesen. In der damaligen Stellungnahme wurden die allgemeinen Abstände von 
Windenergieanlagen zum Netz der Zuleitungen der Thüga GmbH aufgeführt.  
 
Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im späteren BImSch-
Verfahren zu berücksichtigen. Zum Flächennutzungsplan gingen keine weiteren Anregun-
gen und Hinweise ein. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direkti-

on Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zur Altstraße sowie die allgemeinen Hinweise zu Erdarbeiten bei 
der Auffindung von archäologischen Objekten bei Baumaßnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. Diese wurden bereits in den Unterlagen ausreichend dargestellt. Sonstige 
Hinweise gingen nicht ein. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.3 Stellungnahme des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Ab-

teilung Landentwicklung/Ländliche Bodenordnung, Neustadt 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Sicht der ländlichen Bodenordnung keine Bedenken gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.4 Stellungnahme des Forstamtes Haardt, Landau 
 
Sachbericht: 
 
Es wurde erklärt, dass nach Rücksprache mit Herrn Müller von der Verbandsgemeinde 
Herxheim mitgeteilt werden kann, dass bei der Teilfortschreibung des Flächennutzungspla-
nes die Belange des Waldes nicht berührt seien. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.5 Stellungnahme der Bundesnetzagentur, Berlin 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu Richtfunkanlagen zu den möglichen Richtfunkbetreibern und 
dass hierzu keine detaillierten Auskünfte erteilt werden können, werden zur Kenntnis ge-
nommen. Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass die militärischen Richtfunkstrecken 
ebenfalls nicht berücksichtigt werden konnten. Der Hinweis, dass auch die Aussagen nur 
für den Augenblick eine Richtigkeit darstellen, wird zur Kenntnis genommen. Des Weiteren 
werden auch die Hinweise zu unterirdischen Anlagen zur Kenntnis genommen. Diese Hin-
weise sind allgemein ausreichend in den Unterlagen dargestellt und sind im Rahmen des 
BImSch-Antrages, wenn Anlagentyp, Anlagenhöhe und Anlagenstandort detailliert bekannt 
sind, zu prüfen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
2.6 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Neustadt 
 
Sachbericht: 
 
Im Zuge der öffentlichen Auslegung werden keine weiteren Anmerkungen zur 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes vorgetragen. Es wird auf die Stellungnahme vom 22.04.2014 
verwiesen. In der Stellungnahme vom 22.04.2014 wurden ebenfalls keine Einwendungen, 
da wasser- und abfallwirtschaftliche Belange sowie Belange des Bodenschutzes nur unwe-
sentlich berührt sind, vorgetragen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Speyer, Projektmanagement 

Neubau Dahn-Bad Bergzabern, Dahn 
 
Sachbericht: 
 
Es wird in dieser Stellungnahme lediglich darauf hingewiesen, dass eine gemeinsame Stel-
lungnahme vom LBM Speyer abgegeben wird. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.8 Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frank-

furt 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Belange des Konzernunternehmens nicht berührt seien und des-
halb weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht werden.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.9 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, NL Südwest, Kaisers-
lautern 

 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu Problemen bei eventuell 
auftretenden atmosphärischen Entladungen, bei einem geringeren Abstand als 15  m zu 
den Telekommunikationslinien werden zur Kenntnis genommen. Es lag ein entsprechender 
Lageplan mit den Leitungen der Deutschen Telekom bei. Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. Sie sind jedoch nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung. Als Hinweis ist 
dies bereits in den Unterlagen berücksichtigt. Die Abstände müssen im Rahmen des BIm-
Sch-Antrages geprüft werden, wenn Anlagentyp und Anlagenstandort detailliert bekannt 
sind.  
 
Eine Abwägung ist deshalb nicht erforderlich. 
 
 
2.10 Stellungnahme des Landesbetriebes Mobilität Speyer 
 
Sachbericht: 
 
Es wird zunächst auf die Stellungnahme vom 05.05.2014 hingewiesen und um deren Be-
achtung gebeten. Damals wurde erklärt, dass das Gebiet des Änderungsbereiches sich 
abseits klassifizierter Straßen befände und deshalb der Landesbetrieb Mobilität Speyer 
nicht betroffen ist. Es wurde auf die notwendigen Leitungsverlegungen der Windenergiean-
lagen in Bezug auf die planfestgestellte Umgehung Bellheim hingewiesen und dass diese 
Planungen mit dem LBM abzustimmen seien.  
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur Umgehung Bellheim ist in 
den Unterlagen bereits redaktionell aufgenommen. Eine weitere Änderung der Planung ist 
nicht erforderlich. Eine Abwägung ist deshalb nicht erforderlich. 
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2.11 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, Neustadt 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus Gründen des Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Beden-
ken bestehen. Es wird auf das Genehmigungsverfahren gemäß § 4 und § 6 BImSchG für 
die Einzelfallprüfung hingewiesen. 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.12 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu Bergbau/Altbergbau zu den Betreibern in Beziehung auf Ge-
winnung von Erdwärme sowie zum Erlaubnisfeld für Kohlenwasserstoffe "Offenbach/Pfalz" 
sowie die allgemeinen Hinweise zu Boden und Baugrund und zur Stabilität des Untergrun-
des werden zur Kenntnis genommen. Diese wurden bereits in den Unterlagen redaktionell 
eingepflegt, betreffen jedoch nur den eigentlichen BImSch-Antrag bzw. die Projektierung 
und sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung. Eine Abwägung ist deshalb nicht erfor-
derlich.  
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2.13 Stellungnahme des Landesverbandes Rheinland-Pfalz des Deutschen Wander-
verbandes, Neustadt 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass sich der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Wanderver-
bandes grundsätzlich gegen weitere Planungen für Standorte für Windkraftanlagen aus-
spricht, da aus Sicht des Landesverbandes die Windenergieplanung zentral erfolgen sollte, 
wird zur Kenntnis genommen. Spezielle Anregungen und Hinweise zur Planung werden 
hier nicht vorgelegt. Deshalb ist eine Abwägung nicht erforderlich.  
 
 
2.14 Stellungnahme der Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur  und Umwelt Rhein-

land-Pfalz e.V., Obermoschel 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Der Hinweis, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben vorgetragen werden, wird zur 
Kenntnis genommen. Der Hinweis zu der sogenannten freien Energie, dass diese zukünftig 
nutzbar sein wird, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. Diese Hinweise sind jedoch für 
die weitere Planung der Verbandsgemeinde Herxheim nicht verwertbar. Eine Abwägung ist 
deshalb nicht erforderlich. 
 
 
2.15 Stellungnahme der Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Trier 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände geltend gemacht werden, da sich keine Telekommu-
nikationsanlagen der Kabel Deutschland innerhalb des Plangebietes befinden.  
 
Abwägung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.16 Stellungnahme der BUND-Ortsgruppe Herxheim 
 
Sachbericht: 
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Abwägung: 
 
Die ausführlichen Hinweise zu den Fledermausvorkommen zu unterschiedlichen Maßnah-
men zum Schutz für die Fledermäuse zu Kiebitz-, Grauammer-, und Kranichzügen werden 
alle zur Kenntnis genommen. Diese sind im Umweltbericht abgehandelt und Maßnahmen 
zum Artenschutz im Umweltbericht vorgeschlagen. Details der Maßnahmen (Abschaltloga-
rithmen, Lage und Typ der Ausgleichsmaßnahmen) werden im Rahmen des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes "Windenergieanlagen" Herxheimweyher sowie des BImSch-
Antrages zum Windfeld Gollenberg geregelt. Dass der BUND keine prinzipiellen Einwände 
gegen die Flächennutzungsplanänderung hat, die Vorschläge jedoch beachtet werden soll-
ten, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnah-
men und Hinweise sowie Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: … 
Nein-Stimmen: … 
Stimmenthaltungen: … 
 
 
Herxheim, den .................................... 


